
942 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (909 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bauern
Sozialversicherungsgesetz geändert wird (5. 
Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsge-

setz) 

und 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Jörg 
Haider und Genossen betreffend Verbesserung 
der bäuerlichen Krankenversicherung (92/ A) 

In der Regierungsvorlage 907 der Beilagen 
betreffend die 37. ASVG-Novelle werden eine 
Reihe von Änderungen und Ergänzungen von 
Bestimmungen des ASVG vorgeschlagen, die im 
gleichen Wortlaut auch im Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz enthalten sind. Um die bestehende 
Rechtsübereinstimmung zu wahren, ist in der 
gegenständlichen Regierungsvorlage eine Übertra
gung dieser Änderungen auf den Rechtsbereich des 
Bauer-Sozialversicherungsgesetzes vorgesehen. 
Darüber hinaus enthält die Regierungsvorlage 
Neuregelungen, die auf die besonderen Bedürfnisse 
der Sozialversicherung der selbständig Erwerbstäti
gen abgestellt sind und im wesentlichen auf V or
schläge der zuständigen gesetzlichen beruflichen 
Vertretung zurückgehen. 

Die Abgeordneten Dr. Jörg Hai der, Ing. 
Mur e r 'und Genossen haben am 20. Jänner 1981 
einen selbständigen Entschließungsantrag einge
bracht, in dem der Bundesminister für soziale Ver
wa�tung ersucht wird, über die Verrechnungsweise 
in der bäuerlichen Krankenversicherung bei Inan
spruchnahme einer ärztlichen Leistung ehestens mit 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern sowie 
mit der Ärzteschaft in Verhandlungen einzutreten 
und dem Nationalrat einen Novellierungsvorschlag 
zu unterbreiten, in dem vorzusehen ist, daß Land
wirte bzw. Pensionisten dieser Berufsgruppe die . 
ärztliche Hilfe mittels Krankenschein in Anspruch 
nehmen können. Weiters wird im Entschließungs
antrag gefordert, daß der derzeit mit 20% festge-

setzte Selbstbehalt für Versicherte, deren Einkom
men die Höhe des 'Ausgleichszulagenrichtsatzes 
nicht übersteigt, entfallen soll. Der Entschließungs
antrag wurde wie folgt begründet: 

"Bekanntlich besteht im Bereich der bäuerlichen 
Krankenversicherung eine Regelung, nach welcher 
der Versicherte bei Inanspruchnahme gesetzlicher 
Leistungen vorerst das gesamte Honorar zu bezah
len hat, wobei ihm nachträglich 80% der Kosten 
von, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
erstattet werden. 

Demgegenüber gilt im ASVG-Bereich ausnahms
los das Sachleistungsprinzip - d. h. also, daß der 
Versicherte die ärztliche Leistung mit dem Kran
kenschein abgilt und die Krankenkasse die Ver
rechnung sodann mit dem Arzt direkt vornimmt. 

Diese Differenzierung wird von den Landwirten 
seit langem als diskriminierend empfunden. Das 
Erfordernis, bei Inanspruchnahme einer ärztlichen 
Leistung den Honorarbetrag sogleich in voller 
Höhe bar zu erlegen, trifft gerade den kleinen Bau: 
ern mit besonderer HäJ1:e, ja es hält ihn oft genug 
davon ab, im Bedarfsfall den Arzt aufzusuchen." 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 4. Dezember 1981 in Verhandlung 
genommen. Vom Abgeordneten Hell w a g n e r 
wurden Ab änderungs anträge betreffend die §§ 87 
Abs. 2, 99 Abs. 3 und 141 Abs. 1 BSVG gestellt. 
Weiters wurde vom' Abgeordneten Hell w a g -
n e r ein Antrag auf Einfugung eines neurn Abs. 2 
im Art. n und entsprechende Umbenennung der 
bisherigen Abs. 2 und 3 gestellt. Ferner wurde vom 
Abgeordneten Hell w a g n e r ein Antrag auf 
Einfügung eines Abs. 3 im Art. III gestellt. Von den 
Abgeordneten Dr. Johann Hai de r, T r eie h 1 
und Dr. Jörg Hai der wurde ein gemeinsamer 
Zusatzantrag betreffend Einfügung eines Abs. 5 im 
Art. II der Regierungsvorlage gestellt. Außerdem 
wurden von den Abgeordneten Dr. S c h w i m -
m e r bzw. Dr. H a f n e 'r Abänderungsanträge 
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2 ~.42 der Beilagen 

betreffend die §§ 87 Abs. 2, 107 Abs. 1 Z 5 und 141 
Abs. 1 und 2 BSVG gestellt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der ob erwähnten 
Abänderungsanträge des Abgeordneten Hell
w a g n er' sowie des gemeinsamen Abänderungsc 
antrages der Abgeordneten Dr. ]ohann Hai der, 
T r eie h I und Dr. ]örg Hai der teils einstim
mig, teils mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Die Abänderungsanträge der Abgeordneten Dr. 
S eh w i m m e rund Dr. H a f n erfanden nicht 
die erforderliche Mehrheit. 

Der Antrag 92/ A der Abgeordneten Dr. ]örg 
Hai der und Genossen betreffend Verbesserung 
der bäuerlichen Krankenversicherung fand eben
falls nicht die erforderliche Mehrheit. 

Durch die Annahme des diesem Bericht ange
schlossenen Gesetzentwurfes. gilt auch Art. III 
des Antniges 137/ A der Abgeordneten Dr. 
S eh w i m m e r und Genossen betreffend ein Pen
sionserhöhungsgesetz 1982 als miterledigt. 

HeUwagner 

Berichterstatter 

Zu den vorgeschlagenen Änderungen bzw. Er
gänzungen ist zu bemerken, daß diese Änderungen 
sich aus den gleichartigen Änderungen ergeben, die 
der Ausschuß für soziale Verwaltung gegenüber 
der Regierungsvorl~ge betreffend die 37. ASVG
Novelle vorgenommen hat. 

Weiters ist hinsichtlich der Änderung des Art. II 
Abs. 5 folgendes zu bemerken: 

Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, 
daß die im Art. 11 Abs. 4 vorgesehenen Überweisun
gen von Mitteln der Krankenversicherung und der 
Unfallversicherung eine Dotierung des Unterstüt-· 
zungsfonds nic;ht berücksichtigen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chI 0 s sen e n 
G e set zen t w U r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1981 1204 

Maria Metzker 

Obmann 
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942 der Beilagen 3 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, 
mit dem das Bauem-Sozialversicherungsgesetz 
geändert wird (5. Novelle zum Bauem-Sozial

versicherungs gesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 559/1978, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 684/1978, BGBI. Nr. 532/1979, BGBI. 
Nr. 587/1980 und BGBI. Nr. 284/1981 wird geän
dert wie folgt: 

1. § 56 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Gebührt im Anschluß an einen Entgeltbezug 
Krankengeld aus der Krankenversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder 
wird aus dieser Versicherung Anstaltspflege 
gewährt, so ruht für die Dauer des Anspruches auf 
Krankengeld oder der Gewährung von Anstalts
pflege der Pensionsansprych in der bisherigen 
Höhe weiter; hiebei ist die Verwirkung (§ 88 Abs. 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) oder 
Versagung (§ 142 Abs. 1 des Allgemeinen sozial
versicherungsgesetzes) des Krankengeldanspruches 
dem Krankengeldanspruch gleichzuhalten. Der 
Gewährung von Anstaltspflege ist die Unterbrin
gung des Versicherten in einem Genesungs-, Erho
lungs- oder Kurheim oder einer Sonderkrankenan
stalt und der Ersatz der Verpflegskosten gemäß 
§ 131 oder § 150 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes gleichzustellen." 

2. Dem § 58 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Bei der Anwendung des § 57 erfaßt das Ruhen 
auch die Zuschüsse und Zuschläge, jedoch nicht die 
besonderen Steigerungsbeträge für die Höherversi
cherung (§ 132)." 

3. § 68 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Pensionen und das Übergangsgeld sind 
in der Regel im Wege der Postsparkasse zu zahlen. 
Gebühren für die Auszahlung (Überweisung) von 
Geldleistungen aus der Pensionsversicherung ein-

schließlich des Übergangsgeldes sind vom Versiche
rungsträger zu tragen. Das gleiche gilt in der Kran
kenversicherung für die Auszahlung (Überweisung) 
der Geldleistungen." 

4. Dem § 69 Abs. 3 ist folgendes anzufügen: 

"Ruht der Pensions anspruch für den Monat Mai 
bzw. Oktober ganz oder zum Teil wegen des 
Zusammentreffens mit einem Anspruch auf Kran
kengeld nach dem Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz, so sind die Sonderzahlungen ~nter 
Außerachtlassung der Ruhensbestimmung des 
§ 57 a zu berechnen." . 

5. § 78 Abs. 2 Z 1 hat zu lauten: 

,,1. der Ehegatte, sofern er seinen Lebensunter
halt überwiegend aus dem land(forst)wirtschaftli
ehen Betrieb bestreitet," 

6. a) § 85 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Im Falle der Notwendigkeit der Inanspruch
nahme ärztlicher Hilfe ist der Ersatz der 
Reise(Fahrt)kosten nach Maßgabe der Bestimmun
gen der Satzung zu gewähren. Bei der Festse,tzung 
des Ausmaßes des Kostenersatzes ist auf die örtli
chen Verhältnisse, auf den dem Versicherten für 
sich bzw. seinen Angehörigen bei Benützung des 

. billigsten öffentlichen Verkehrsmittels erwachsen
, den Reisekostenaufwand und auf § 80 Bedacht zu 

nehmen; dies gilt auch bei Benützung eines Privat
fahrzeuges. Die Satzung kann überdies bestimmen, 
daß nach diesen Grundsätzen festgestellte 
Reise(Fahrt)kosten bei Kindern und gebrechlichen 
Personen auch für eine Begleitperson gewährt wer
den. Die tatsächliche Inanspruchnahme der 
Behandlungsstelle ist in jedem Fall nachzuweisen." 

b) Im § 85 Abs.5 sind nach den Worten "Die 
Satzung bestimmt" die Worte "unter Bedacht
nahmeauf Abs. 4" einzufügen. 

7. a) Im § 86 Abs. 3 erster und zweiter Satz ist 
der Betrag von" 15 S" durch den Betrag von" 18 S" 
zu ersetzen. 

b) Im § 86 Abs. 3 ist nach dem zweiten Satz fol
gender Satz einzufügen: 

"An die Stelle des Betrages von 18 S tritt ab 1. Jän
ner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1983, 
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4 942 der Beilagen 

der unter Bedachtnahme auf § 4,7 ,m;t der jeweiligen 
Richtzahl (§ 45) vervielfachte Betrag, gerundet auf 
volle Schilling," 

8, § 87 h:at zu lauten: 

"Heilbehelfe 

§ 87. (1) Brillen, orthopädische Schuheinlagen, 
Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbehelfe 
sind dem Versicherten für sich und seine Angehöri
gen in einfacher und zweckentsprechender Ausfüh-
rung zu gewähren. . 

(2) Die Kosten der Heilbehelfe werden vom Ver
sicherungsträger nur übernommen, wenn sie höher 
sind als 20vH des Meßbeirages (§ 48 Abs,2 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes), gerun
det auf volle Schilling. Der vom Versicherten zu 
tragende Kostenanteil (§ 80 Abs, 2) hat mindestens 
20 vH des ,Meßbetrages, gerundet auf volle Schil
ling, zu betragen. Das Ausmaß der vom Versiche
rungsträger zu' übernehmenden Kosten darf einen 
durch die Satzung, des Versicherungsträgers festzu
setzenden Höchstbetrag nicht übersteigen; die Sat
zung kann diesen Höchstbetrag einheitlich oder für 
bestimmte Arten von Heilbehelfen in unterschiedli
cher Höhe, höchstens jedoch mit dem 10-fachen 
des Meßbetrages, gerundet auf ~olle Schilling, fest
setzen, Der Versicherungsträger hat die vom Ver
sicherten zu tragenden Kosten bzw. den Kosten
anteil Zur Gänze zu übernehmen: 

a) bei Versicherten (Angehörigen), die das 
15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
bzw. für die ohne Rücksicht auf das Lebensal
ter Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe 
im Sinne des § 8 Abs. 4 bis 7 des Familienla
stenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr.376, 
besteht und 

b) bei Vorliegen einer besonderen. sozialen 
Schutzbedürftigkeit des Versicherten Im 
Sinne des § 86 Abs. 5. 

(3) Die Krankenordnung kann eine Gebrauchs
dauer für Heilbehelfe festsetzen. 

(4) Für die Übernahme von Reise(Fahrl)- bzw. 
Transportkosten, die im Zusammenhang mit der 
körpergerechten Anpassung von Heilbehelfen 
erwachsen, gilt § 85 Abs. 4, und 5 entsprechend." 

9. 'Im § 89 Abs.5 sind nach den Worten "vom 
Versicherungsträger" die Worte "unter Bedacht

I nahme auf §: 85 Abs. 4" einzufügen. 
10. Im § 96 Abs. 1 ist nach dem ersten Satz fol

gender Satz einzufügen: 
"Bei der Festsetzung der Höhe des Zuschusses ist 
auf § 87 Abs. 2 sinngemäß mit der Maßgabe 
Bedacht zu nehmen, daß der durch die Satzung des 
Versicherungsträgers für den Kostenzuschuß fest
zusetzende Höchstbetrag bei Körperersatzstücken 
und K,rankenfahrstühlen höchstens das 25-fache 
des Meßbetbges (§ 48 Abs. 2 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes), gerundet auf volle 
Schilling, betragen darf." 

11. § 99 hat zu lauten: 

"Bestattungskostenbeitrag 

§ 99. (1) Beim Tod eines Versicherten oder eines 
Angehörigen (§ 78) ist ein Bestattungskostenbeitrag 
im Ausmaß von 6000 S, im Falle einer Totgeburt 
im Ausmaß von 1 000 S zu gewähren. , 

(2) Vom Bestattungskostenbeitrag werden die 
Kosten der Bestattung bestritten. Der entspre
chende Betrag wird an den gezahlt, der die Kosten 
der Bestattung bestritten hat. 

(3) Wurden die Bestattungskosten aufgrund 
gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Verpflichtung von anderen Personen als dem Ehe
gatten, den leiblichen Kindern, den Wahlkindern, 
den Stiefkindern und den Schwiegerkindern, dem 
Vater, der Mutter, den Geschwistern bestritten, so 
gebührt der Bestattungskostenbeitrag zur Gänze 
diesen Personen in der angeführten Reihenfolge, 
wenn sie mit dem Verstorbenen zur Zeit seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 

(4) Besteht Anspruch auf Bestattungskostenbei
trag aus einer gesetzlichen Unfallversicherung, so 
gebührt aus der Krankenversicherung kein Bestat
tungskostenbeitrag ." 

12. Im § 118 b Abs. 1 Z 3 ist der Ausdruck 
"Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz" durch den Ausdruck "Höchstbeitragsgrund
lage in der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz" zu erset
zen. 

13. Im § 122 Abs. 1 ist im Anschluß ~ndie lit. d 
folgendes einzufügen: 
"Fallen in den Zeitraum der letzten 36 Kalender
monate vor dem Stichtag gemäß lit. cErsatzmonate 
gemäß § 227 Z 5 bzw. Z 6 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes, so verlängert sich der Zeit
raum um diese Zeiten bis zum Höchstausmaß von 
42 Kalendermonaten." . 

14. Im § 140 Abs.4 lit. d hat der Klammeraus
druck zu lauten: 
,,(Hilflosenzusch üsse, ~Iindenzulagen, Schwerstbe
schädigtenzulagen, Zuschüsse ~u den Kosten für 
Diätverpflegung, Wirtschaftshilfe nach dem Tuber
kulosegesetz und dergleichen);" 

15. § 141 Abs. 1 und 2 hat zu lauten: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 

a) für Pensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsversicherung, 
aa) 'wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemeinsamen 
Haushalt leben ' ......... ,... 5 677 S, 

, bb) wenn die Voraussetzungen nach 
aa) nicht zutreffen .. ' ....... , 3 955 S, 

b) für Pensionsberechtigte auf· Wit-
wen(Witwer)pension . .' ........... 3 955 S, 
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942 der Beilagen . 5 

c) für Pensionsberechtigte auf Waisen
pension: 
aa) bis zur Vollendung des 24. Le

bensjahres . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 477 S, 
falls beide Elternteile verstorben 
sind ... ; ................... 2219S,A 

bb) nach Vollendung des 24. Le-
bensjahres .................. 2 623 S, 
falls beide Elternteile verstorben 
sind ....................... 3 955 S. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 425 S für 
jedes Kind (§ 119), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Voll
endung des 24. Lebensjahres nicht erreicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richt
satzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 1983, die unter 
Bedachtnahme auf § 47 mit dem Anpassungsfaktor 
(§ 45) vervielfachten Beträge." 

16. a) § 186 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Die Berechnung der auf die einzelnen Stellen ent
fallende Zahl von Versicherungsvertretern hat 
unbeschadet der Bestimmungen des § 191 Abs. 1 
Z 3 und 4, Abs.2 und Abs.3 nach dem System 

. d'Hondt zu erfolgen." 
b) Im § 186 Abs. 5 zweiter Satz hat der Ausdruck 

"zeitweilig" zu entfallen. 
c) Dem § 186 Abs. 6 ist folgender Satz anzufü

gen: 
"Bis zur Bestellung des neuen Mitgliedes gilt Abs. 5 
zweiter Satz entsprechend." 

17. a) In der Überschrift des § 188 ist nach dem 
Ausdruck "Versicherungsvertretern" der Ausdruck 
,,(Stellvertretern)" anzufügen. 

b) Im § 188 Abs. 1 ist jeweils nach dem Ausdruck 
"Versicherungsvertreter" der Ausdruck ,,(Stellver
treterr' einzufügen. 

c) Im § 188 Abs. 1 Z 4 ist der Ausdruck "wichti
ger Grund" durch den Ausdruck "wichtiger per
sönlicher Grund" zu ersetzen. 

d) Im § 188 Abs. 1 ist der Punkt am Ende der Z 4 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als Z 5 ist 
anzufügen: 

,,5. wenn einer der im § 185 Abs.6 genannten 
Ausschließungsgründe nach der Entsendung einge
treten ist." 

e) Im § 188 Abs. 1 hat der letzte Satz zu lauten: 
"V or; der Enthebung des Versicherungsvertreters 
(Stellvertreters) gemäß Z 4 oder 5 ist die zur Ent
sendung berufene Stelle anzuhören." 

\ 

f) Im § 188 Abs.2 und 3 ist jeweils nach dem 
Ausdruck "Versicherungsvertreter" der Ausdruck 
,,(Stellvertreter)" einzufügen. 

g) Im § 188 Abs. 4 ist nach dem Ausdruck "Ver
sicherungsvertreters" der Ausdruck. ,,(Stellvertre-
ters)" einzufügen. ' 

h) Im §J88 Abs. 5 ist nach dem Ausdruck "Ver
sicherungsvertreters" der Ausdruck ,,(Stellvertre
ters)" und nach dem Ausdruck "Versicherungsver
treter" der Ausdruck ,,(Stellvertreter)" einzufügen. 

i) Bem § 188 ist ein Abs. 7 mit folgendem Wort
laut anzufügen: 

,,(7) Von einer Enthebung ist die Aufsichtsbe· 
hörde in Kenntnis zu setzen, die die entsendebe
rechtigte Stelle zur Entsendung eines neuen Ver
sicherungsvertreters (Stellvertreters) aufzufordern 
hat." 

18. a) § 191 Abs. 1 Z 3 hat zu lauten: 

,,3. im Überwachungsausschuß ......... '.. 12 

mit der Maßgabe, daß die in Betracht kommenden 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen Versiche
rungsvertreter in folgender Anzahl zu entsenden 
haben: 
Landwirtschaftskammer für 

Burgenland .. ,. ............. . 
Kärnten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Niederösterreich ........... " 3 
Oberösterreich .............. 2 
Salzburg . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 
Steiermark. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tirol....................... 1 
V orarlberg ................ " 1 ;" 

b) Dem § 191 Abs. 1 ist eine Z 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,4. in den Landesstellenausschüssen 

Niederösterreich ........... " 12 
Oberösterreich, Steiermark .... 10 
,Kärnten, Burgenland ...... ,.. 7 
Tirol, Salzburg .............. 5 
~ien, Vorarlberg . . . . . . . . . . . . 3." 

cl § 191 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Vorsitzenden der Landesstellenaus
schüsse sind gleichieitig Mitglieder des Vorstan
des." 

19. a) Im § 204 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,2 vB" 
jeweils durch den Ausdruck ,,1 vH" zu ersetzen. 

b) Dem § 204 Abs. 3 ist folgender Satz anzufü-
\ 

gen: 
"Reicht die Rücklage zur Verlustdeckung nicht 
aus, so können hiezu bis zu 1 vH der Erträge an 
Versicherungsbeiträgen in der Krankenversiche-
ning herangezogen werden." . 

20. Im § 224 ist der Ausdruck "für das Geschäfts
jahr 1981" jeweils durch den Ausdruck "für das 
Geschäftsjahr 1982" zu ersetzen. 

Artikel Il 

Über~angsbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen des § 99 des Bauern
Sozialveisicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 11 sind nur anzuwenden, wenn der Ver-
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sicherungsfall nach dem 31. Dezember 1981 einge
treten ist.' 

(2) Bis zur satzungsmäßigen Festsetzung des 
Ausmaßes des Kostenersatzes, des Kostenanteiles 
bzw. des Kostenzuschusses gemäß den §§ 85, 87 
Abs. 2 und 96 des Bauern-Sozialversicherungsge
setzes in der Fassung des Art. I Z 6, Z 8 bzw. Z 10 
hat der Ersatz der Reise(Fahrt)kosten sowie die 
Übernahme der Kosten für Heilbehelfe und Hilfs
mittel nach den am 31. Dezember 1981 in Geltung 
gestandenen Bestimmungen zu erfolgen. 

(3) Die Bestimmungen des § 122 Abs. 1 des Bau
ern-Sozialversicherungsgesetzes sind nur auf Ver
sicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag 
nach dem 31. Dezember 1980 liegt. Liegt der Stich
tag nach dem 31. Dezember 1980, aber vor dem 
1. Jänner 1982, sind die Bestimmungen des § 122 
Abs. 1 des B~uern-Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. 1 Z 13 nur anzuwenden, wenn 
dies bis 31. Dezember 1982 beantragt wird. Die 
Rechtskraft bereits ergangener Entscheidungen 
steht dem nicht entgegen. 

(4) Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
hat im Geschäftsjahr 1982 aus Mitteln der Kran
kenversicherung 100 Millionen Schilling und aus 
Mitteln der Unfallversicherung 100 Millionen 
Schilling an die von dieser Anstalt durchgeführte 
Pensionsversicherung zu überweisen. Die Überwei
sungen sind in monatlich gleich hohen Teilbeträgen 
vorzunehmen. 

(5) Die Bestimmungen des Abs. 4 sind bei den 
Zuweisungen an den Unterstützungsfonds im 
Bereich der Kranken- und Unfallversicherung 
(§ 42) nicht zu berücksichtigen. 

Artikel III 

SchIußbestimmungen 

(1) Dem Art. II Abs. 4 der 4. Novelle zum Bau
ern-Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 284/1981, 
ist folgendes anzufügen: 

"Bei diesen Personen ist für die Feststellung der 
Leistungsansprüche als Angehörige aus der Kran
kenversicherung ihres Ehegatten der Bezug der 
Pension (Übergangspension) einschließlich Aus
gleichszulage dem Erwerbseinkommen aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb gleichzuhalten." 

(2) Für Personen, die gemäß § 2 ades Bauern
Sozialversicherungsgesetzes in der am 
31. Mai 1981 in Geltung gestandenen Fassung in 
der Pensionsversicherung pflichtversichert waren, 
findet Art. II Abs. 1 der 4. Novelle zum Bauern
Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 284/1981, 
keine Anwendung, wenn ein Eheteil zu diesem 
Zeitpunkt ein~ die Pflichtversicherung in einer Pen
sions(Renten)versicherung begründende Erwerbs
tätigkeit in einem Staat ausgeübt hat, mit dem ein 
zwischenstaatliches Übereinkommen besteht, das 
die Pensionsversicherung einschließt. Das gleiche 
gilt, wenn eine solche Erwerbstätigkeit erst nach 
dem 31. Mai 1981 aufgenommen wird. Die Frist 
des § 2 ades Bauern-Sozialversicherungsgesetzes in 
der ab 1. Juni 1981 in Geltung stehenden Fassung 
beginnt mit 1. Jänner 1982 bzw. mit der späteren 
Aufnahme der Erwerbstätigkeit im Ausland. 

(3) Soweit nach den Bestimmungen des Bauern
Sozialversicherungsgesetzes Einheitswerte land
(forst)wirtschaftlicher Betriebe heranzuziehen sind, 
sind hiebei Änderungen dieser Einheitswerte anläß
lich der Hauptfeststellung (§ 20 des Bewertungsge
setzes 1955, BGBI. Ne. 148) zum 1. Jänner 1979 für 
die Zeit vor dem 1. Jänner 1983 nicht zu berück
sichtigen. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folgen
den nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jän
ner 1982 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft: 
a) rückwirkend mit 1. Jänner 1980 .die Bestim-' 

mungen des Art. I·Z 12; 
b) rückwirkend mit 1. Jänner 1981 die Bestim

mungen des Art. 1 Z 2 und 13; 
c) rückwirkend mit 1. Juni 1981 die Bestim

mungen des Art. III Abs. 1. 

Artikel V 

Vollziehung 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für .soziale Verwaltung betraut. 
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